
Staatskanzlei Nidwalden
Dorfplatz 2
Postfach 1246
6371 Stans

Stans, 31. Dezember 2025

Vernehmlassung zur Teilrevision des Mittelschulgesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren

Vielen Dank für die Einladung zur Vernehmlassung.

Die SP setzt sich für eine starke, chancengerechte Mittelschule ein. Die SP begrüsst den Wechsel zur
Jahrespromotion und die Reduktion der Pflichtreduktionen. Die Massnahme senkt den
Leistungsdruck und entschärft den Druck im Schulalltag. Ebenfalls sinnvoll ist die Einführung von
Förderkursen. Förderkurse stellen eine wirksame Ergänzung dar (gezielte und bedarfsgerechte
Unterstützung).

Freundliche Grüsse

Vorstand SP Nidwalden



KANTON
NIDWALDEN

REGIERUNGSRAT Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans
Telefon 041 618 79 02, www.nw.ch

Vernehmlassung zur Teilrevision der Gesetzgebung über die Mittelschule

Antwortformular

Dieses Antwortformular kann auch elektronisch ausgefüllt werden. Zusammen mit dem zu-
gehörigen Bericht ist es auf dem Internet verfügbar unter www.nw.ch .
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie sich für Ihre Stellungnahme an der Struktur dieses For-
mulars orientieren. Sie erleichtern damit die Auswertung der Vernehmlassung. Vielen Dank.

Vernehmlassungsteilnehmer: SP

1 Gesetz über die kantonale Mittelschule
(Mittelschulgesetz, MSG; NG 314.1)

1. Sind Sie mit der Formulierung zur Zusammensetzung des Mittelschulrates (Art. 6) so-
wie der Regelung seiner Kompetenzen einverstanden?

☒  ja ☐  nein ☐  Enthaltung

Bemerkungen: Text

2. Sind Sie mit dem Systemwechsel von der Semester- zur Jahrespromotion
(Art. 11 Abs. 1 Ziff. 1) einverstanden?

☒  ja ☐  nein ☐  Enthaltung

Bemerkungen: Text

3. Sind Sie mit der Aufhebung von Wahlpflichtfächern (Art. 11 Abs. 2 Ziff. 4) einverstan-
den?

☒  ja ☐  nein ☐  Enthaltung

Bemerkungen: Text

2 Verordnung zum Gesetz über die kantonale Mittelschule
(Mittelschulverordnung, MSV; NG 314.11)

4. Sind Sie mit den Regelungen zur Wiederholung von Schuljahren (§ 29 ff., § 35 ff.),
bedingt durch den Wechsel auf eine Jahrespromotion, einverstanden?

☒  ja ☐  nein ☐  Enthaltung

Bemerkungen: Text
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5. Sind Sie damit einverstanden, dass anstelle von Wahlpflichtfächern neu Förderkurse
angeboten werden, welche die Schülerinnen und Schüler – mit Ausnahme der För-
derkurse zum Erwerb der basalen fachlichen Kompetenzen in der Unterrichtssprache
und in Mathematik – freiwillig besuchen können (§ 43a ff.)?

☒  ja ☐  nein ☐  Enthaltung

Bemerkungen: Text

6. Sind Sie mit den Regelungen zum Einsatz für das Gemeinwohl, der aufgrund des Ma-
turitätsanerkennungsreglements zwingend ist, einverstanden (§ 52a ff.)?

☒  ja ☐  nein ☐  Enthaltung

Bemerkungen: Text

7. Sind Sie mit den Bestimmungen zur Beurteilung und zur Promotion einverstanden
(§ 53 ff.)?

☒  ja ☐  nein ☐  Enthaltung

Bemerkungen: Text

8. Sind Sie mit der Übergangsbestimmung, die aufgrund des Wechsels von der Semes-
ter- zur Jahrespromotion erforderlich ist, einverstanden (§ 89c)?

☒  ja ☐  nein ☐  Enthaltung

Bemerkungen: Text

3 Verordnung betreffend die Maturitätsprüfung
Kantonale Maturitätsverordnung; NG 314.12)

9. Sind Sie mit den Bestimmungen zur Wiederholung der Maturitätsprüfung, insbeson-
dere mit dem Verzicht auf Prüfungserleichterungen, einverstanden (§ 9)?

☒  ja ☐  nein ☐  Enthaltung

Bemerkungen: Text

4 Weitere Bemerkungen

10. Weitere allgemeine Bemerkungen?
Siehe Begleitbrief.
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11. Stellungnahme zu einzelnen Artikeln bzw. Paragrafen.

Artikel Bemerkungen
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text
Art. Abs. Text

Datum .. Tag, Monat, Jahr Unterschrift ...............................................................

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme sowohl schriftlich als auch in elektronischer Form bis
spätestens 31. Dezember 2025 an
- Staatskanzlei, Dorfplatz 2, 6371 Stans und staatskanzlei@nw.ch


